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NEUES VOM EUGH 
 
Bemessungsgrundlage für Hol-
dinggesellschaften 
EuGH, Urteil vom 3. Juli 2025 – 
Rs. C-808/23 - Högkullen 

In dem EuGH-Urteil geht es um 
die entgeltliche, steuerpflichtige 
Tätigkeit einer beherrschenden 
Holding, deren Aufwendungen die 
Einnahmen aus ihrer Tätigkeit für 
die Tochtergesellschaften um ein 
Vielfaches überstiegen. In diesem 
Zusammenhang ging es um die 
Frage, ob insoweit die Mindestbe-
messungsgrundlage zwischen 
verbundenen Unternehmen nach 
Art. 80 Abs. 1 Buchst. a MwSt- 
SystRL angewendet werden kann 
bzw. ob ein Normalwert anhand 
von Vergleichspreisen für die ein-
zelnen Leistungen nach Art. 72 
Abs. 1 MwStSystRl zu bestimmen 
ist. 

Sachverhalt 

Die Högkullen AB, eine schwedi-
sche Holdinggesellschaft und be-
herrschende Muttergesellschaft 
eines Konzerns, erbringt entgeltli-
che Dienstleistungen an ihre 
Tochtergesellschaften, die teil-
weise steuerfreie, den Vorsteuer-
abzug ausschließende Tätigkeiten 
ausüben. Die wirtschaftliche Tätig-
keit des Konzerns besteht in der 
Verwaltung von Immobilien durch 
die insgesamt 19 

Tochtergesellschaften. Die Tätig-
keit der Holding beschränkt sich 
darauf, konzerninterne Leistungen 
entgeltlich und steuerpflichtig an 
die von ihr beherrschten Tochter-
gesellschaften zu erbringen. Da-
bei handelt es sich um Dienstleis-
tungen der Unternehmensführung, 
Finanzierung sowie Immobilien‑, 
IT‑ und Personalverwaltung. 

Für ihre Leistungen stellte die Hol-
ding ihren Tochtergesellschaften 
im Streitjahr 2016 insgesamt um-
gerechnet ca. 210.000 Euro in 
Rechnung. Sie gab an, diesen Be-
trag durch Anwendung der soge-
nannten Kostenaufschlagsme-
thode (Cost-Plus-Method) – einer 
Methode, die für das Ertragsteuer-
recht und dort insbesondere für 
die Verrechnungspreise entwickelt 
worden ist – ermittelt zu haben. 
Dazu habe sie einen Verteiler-
schlüssel angewandt, wonach ein 
bestimmter Anteil ihrer Kosten für 
Unternehmensführung, Räumlich-
keiten, Telefon, IT, Vertretung und 
Reisetätigkeit den Ausgangsum-
sätzen zugeordnet wurde.  

Im Streitjahr beliefen sich die Ge-
samtaufwendungen der Holding 
auf umgerechnet ca. 2,5 Mio. 
Euro. Hiervon entfiel etwa die 
Hälfte auf mehrwertsteuerpflich-
tige Eingangsleistungen. Der 
Restbetrag entfiel auf mehrwert-
steuerfreie Eingangsleistungen 

Inhalt 
Neues vom EuGH 
Bemessungsgrundlage für Hol-
dinggesellschaften 

Gesamtschuldnerische Haftung 

Steuerfreie Universalpostdienst-
leistungen 

Steuerbefreiung von Kostentei-
lungsgemeinschaften 

Neues vom BFH  
Keine Berichtigung der Bemes-
sungsgrundlage bei Insolvenz der 
"Zahlstelle" 

Neues vom BMF 
Änderungen durch das BEG IV 
und das JStG 2024 
 
E-Rechnung – geplantes nationa-
les Meldesystem (Plattform) 
 
Aus aller Welt 
TaxNewsFlash Indirect Tax 
 
 



VAT Newsletter | 2 

© 2025 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mit-
gliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden. 

und nicht steuerbare Vorgänge 
wie Lohnzahlungen. Die Holding 
zog alle angefallenen Vorsteuer-
beträge von ihrer Mehrwertsteuer-
schuld ab. Dies betraf auch Ein-
gangsleistungen, die nicht bei der 
Bemessung des Entgelts für die 
Ausgangsleistungen berücksich-
tigt wurden.  

Das schwedische Finanzamt kam 
bei der Beurteilung des Falles zu 
dem Ergebnis, dass das von den 
Tochtergesellschaften gezahlte 
Entgelt nicht als Bemessungs-
grundlage, sondern der Normal-
wert zu Grunde zu legen sei. Die 
schwedische Finanzverwaltung 
bewertete die Bemessungsgrund-
lage der Leistungen der Holding 
neu, da die Aufwendungen der 
Holding die Einnahmen überstie-
gen. Die Finanzverwaltung setzte 
den Normalwert anhand der 
Selbstkosten der Holding fest. Da 
die Holding sämtliche bei ihr an-
gefallenen Vorsteuerbeträge von 
ihrer Mehrwertsteuerschuld abge-
zogen hatte, sah das Finanzamt 
alle Aufwendungen der Holding 
als Bemessungsgrundlage für de-
ren Ausgangsumsätze an. Diese 
Problematik wurde vom schwedi-
schen Gericht im Rahmen einer 
Vorabentscheidung an den EuGH 
herangetragen.  

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Der EuGH wies zunächst darauf 
hin, dass bei der Steuerbemes-
sungsgrundlage bei Lieferungen 
von Gegenständen und bei 
Dienstleistungen, die nicht unter 
die Art. 74 bis 77 MwStSystRL fal-
len, von der zwischen den Par-
teien vereinbarten und vom Steu-
erpflichtigen tatsächlich 
empfangenen Gegenleistung aus-
zugehen ist und nicht von einem 
nach objektiven Kriterien ge-
schätzten Wert wie den Marktwert 

oder einen von der Finanzverwal-
tung bestimmten Referenzwert 
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
7. November 2013, Tulică und 
Plavoşin, C‑249/12 und C‑250/12, 
Rn. 33, sowie vom 25. November 
2021, Amper Metal, C‑334/20, Rn. 
28). 

Der Art. 80 Abs. 1 Buchst. a 
MwStSystRL führe zur Vorbeu-
gung gegen Steuerhinterziehung 
und -umgehung insofern eine 
Ausnahme mit dem Normalwert 
ein, wenn es sich bei diesem Um-
satz (1.) um eine Lieferung von 
Gegenständen an oder um 
Dienstleistungen für Empfänger 
handele, zu denen familiäre oder 
andere enge persönliche Bindun-
gen, Bindungen aufgrund von Lei-
tungsfunktionen oder Mitglied-
schaften sowie 
eigentumsrechtliche, finanzielle 
oder rechtliche Bindungen bestün-
den, (2.) die Gegenleistung niedri-
ger als der Normalwert und (3.) 
der Erwerber oder Dienstleis-
tungsempfänger nicht zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt sei. 

Im Streitfall sei die erste und dritte 
Voraussetzung für die Anwendung 
von Art. 80 Abs. 1 Buchst. a der 
Mehrwertsteuerrichtlinie unstreitig 
erfüllt.  

Dagegen bestünden Zweifel in 
Bezug auf die Anwendung der 
den „Normalwert“ betreffenden 
zweiten Voraussetzung. 

Dieser Begriff werde in Art. 72 
Satz 1 MwStSystRL definiert als 
„der gesamte Betrag, den ein 
Empfänger einer Lieferung oder 
ein Dienstleistungsempfänger auf 
derselben Absatzstufe, auf der die 
Lieferung der Gegenstände oder 
die Dienstleistung erfolgt, an ei-
nen selbstständigen Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Umsatz 

steuerpflichtig ist, zahlen müsste, 
um die betreffenden Gegenstände 
oder Dienstleistungen zu diesem 
Zeitpunkt unter den Bedingungen 
des freien Wettbewerbs zu erhal-
ten“. 

Die Finanzverwaltung habe gel-
tend gemacht, dass es vorliegend 
grundsätzlich nicht möglich sei, 
nach Art. 72 Satz 1 MwStSystRL 
einen Normalwert zu bestimmen, 
da die aktive Verwaltung der 
Tochtergesellschaften durch eine 
Muttergesellschaft eine einheitli-
che und zusammenhängende 
Dienstleistung sei, die zwischen 
selbstständigen Parteien auf dem 
freien Markt keine Entsprechung 
finde. 

Dieser Auffassung schließt sich 
der EuGH unter Hinweis auf seine 
ständige Rechtsprechung nicht 
an.  

Im vorliegenden Fall seien die von 
Högkullen für ihre Tochtergesell-
schaften erbrachten Dienstleistun-
gen insbesondere Dienstleistun-
gen in den Bereichen Unterneh-
mensführung, Wirtschaft, Immobi-
lienverwaltung, Investitionen, IT 
und Personalverwaltung. 

Im Hinblick auf seine im Urteil 
nochmals dargestellte Rechtspre-
chung (Rn. 26 bis 30) könne nicht 
davon ausgegangen werden, dass 
solche Dienstleistungen grund-
sätzlich so eng miteinander ver-
bunden seien, dass sie objektiv 
eine einzige wirtschaftlich un-
trennbare Leistung und damit eine 
einheitliche Leistung bilden. 

Wie nämlich von der Generalan-
wältin in den Nrn. 43 und 44 ihrer 
Schlussanträge ausgeführt, hätten 
diese Dienstleistungen einen eige-
nen und erkennbaren Charakter. 
Außerdem könne die Tatsache, 
dass von jeder der Tochtergesell-
schaften für alle an sie von 
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Högkullen erbrachten Leistungen 
ein Gesamtpreis an die Mutterge-
sellschaft gezahlt werde, bei kon-
zerninternen Leistungen nicht ent-
scheidend sein, da es andernfalls 
der Konzern selbst in der Hand 
hätte, durch die vereinbarten Zah-
lungsmodalitäten die mehrwert-
steuerrechtliche Beurteilung der 
Leistungen zu beeinflussen. 

Nach alledem seien die Art. 72 
und 80 MwStSystRL dahin auszu-
legen, dass sie dem entgegenste-
hen, dass die Finanzverwaltung 
die von einer Muttergesellschaft 
im Rahmen der aktiven Verwal-
tung ihrer Tochtergesellschaften 
für diese erbrachten Dienstleistun-
gen in allen Fällen als einheitliche, 
die Bestimmung ihres Normal-
werts nach der in Art. 72 Satz 1 
der Richtlinie vorgesehenen Ver-
gleichsmethode ausschließende 
Leistung ansehe. 

Bitte beachten Sie: 
Der EuGH stellt fest, dass die 
Leistungen der Holding (Unter-
nehmensführung, Finanzierung, 
Immobilien-, IT- und Personalver-
waltung) getrennt zu beurteilen 
und nicht als einheitliche Leistung 
anzusehen seien. Der Normal-
wert sei für jede Dienstleistung se-
parat anhand von Vergleichsprei-
sen zu bestimmen.  

Nach dem EuGH ist es Sache des 
vorlegenden Gerichts, festzustel-
len, ob für die Leistungen der Hol-
ding Vergleichspreise auf dem 
freien Markt ermittelt werden kön-
nen und wie hoch diese gegebe-
nenfalls sind. Da die Leistungen 
der Holding getrennt zu beurteilen 
sind, dürfte eine Ermittlung von 
Vergleichspreisen auch nicht un-
möglich sein. 

Soweit die Holding die an ihre 
Tochtergesellschaften erbrachten 
Leistungen von fremden Dritten 

eingekauft habe, seien keine An-
haltspunkte ersichtlich, die dage-
gensprächen, die von der Holding 
gezahlte Gegenleistung als Ver-
gleichspreis anzusehen. Denn es 
bestehe eine Vermutung dafür, 
dass ein unter fremden Dritten ge-
zahlter Preis dem Marktwert einer 
Leistung entspreche. 

 

Gesamtschuldnerische Haftung 
EuGH, Urteil vom 10. Juli 2025 – 
Rs. C-276/24 - KONREO 

Vorliegend geht es um die Frage, 
ob es im Zusammenhang mit ei-
ner Steuerhinterziehung möglich 
und verhältnismäßig ist, einen 
Leistungsempfänger gesamt-
schuldnersich für eine Steuer haf-
ten zu lassen und ihm daneben 
auch den Vorsteuerabzug aus die-
sen Lieferungen zu versagen.  

Sachverhalt 

Von Mai bis Oktober 2013 bezog 
FAU Kraftstoff von Verami, einer 
anderen Gesellschaft tschechi-
schen Rechts. Im Anschluss an 
Steuerprüfungen stellte die Fi-
nanzverwaltung fest, dass die 
Handelskette, an der Verami und 
FAU beteiligt waren, von Steuer-
hinterziehung betroffen sei. An-
fang 2015 erließ die Finanzver-
waltung daher Nachzahlungs-
bescheide gegen Verami, mit de-
nen sie die Mehrwertsteuer von 
ihr erhob und ihr das Recht auf 
Vorsteuerabzug für den Kauf des 
von ihr sodann weiter an FAU ge-
lieferten Kraftstoffs versagte. Ve-
rami entrichtete diese Mehrwert-
steuer jedoch nicht an den Fiskus. 
Daher erhob die Finanzverwaltung 
die von FAU geschuldete Mehr-
wertsteuer und versagte ihr zu-
dem das Recht auf Vorsteuerab-
zug aus den Kraftstoffrechnungen 
mit der Begründung, dass in der 

Handelskette, zu der die von FAU 
durchgeführte Transaktion ge-
höre, eine Mehrwertsteuerhinter-
ziehung vorliege. FAU legte ge-
gen diese Entscheidung 
Einspruch ein, der den Nejvyšší 
správní soud (Oberstes Verwal-
tungsgericht der Tschechischen 
Republik) zu einem Vorabent-
scheidungsersuchen an den 
EuGH brachte. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Der EuGH prüfte, ob es mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit vereinbar ist, einem Empfän-
ger einer steuerpflichtigen Leis-
tung sowohl das Recht auf 
Vorsteuerabzug zu versagen als 
auch ihn gesamtschuldnerisch für 
die vom Lieferer geschuldete 
Mehrwertsteuer haftbar zu ma-
chen. 

Rechtliche Grundlage: Art. 205 
MwStSystRL erlaube es den Mit-
gliedstaaten, eine andere Person 
als den Steuerschuldner gesamt-
schuldnerisch für die Mehrwert-
steuer haftbar zu machen, um 
eine wirksame Erhebung der 
Steuer zu gewährleisten. Die Mit-
gliedstaaten müssten dabei die 
Grundsätze der Rechtssicherheit 
und Verhältnismäßigkeit beach-
ten. 

Verhältnismäßigkeit: Maßnahmen 
zur Erhebung der Mehrwertsteuer 
dürfen nicht über das hinausge-
hen, was erforderlich sei. Die Ver-
sagung des Vorsteuerabzugs-
rechts und die gesamtschuld-
nerische Haftung seien zwei un-
terschiedliche, aber komplemen-
täre Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und zur 
Sicherstellung der Steuererhe-
bung. 

Der Gerichtshof entschied, dass 
die gleichzeitige Anwendung 
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beider Maßnahmen nicht gegen 
den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit verstoße. Die Versagung 
des Vorsteuerabzugsrechts sei 
gerechtfertigt, wenn der Empfän-
ger wusste oder hätte wissen 
müssen, dass er an einer Steuer-
hinterziehung beteiligt war.  

Mit der Versagung des Rechts auf 
Vorsteuerabzug und der gesamt-
schuldnerischen Haftung nach Art. 
205 MwStSystRL würden zwei un-
terschiedliche und einander er-
gänzende Ziele verfolgt, die darin 
bestünden, die Steuerhinterzie-
hung zu bekämpfen und der 
Staatskasse eine wirksame Erhe-
bung der Mehrwertsteuer von den 
in der jeweiligen Situation, insbe-
sondere in einer Betrugssituation, 
am besten geeigneten Personen 
zu gewährleisten. Von der Finanz-
verwaltung zu verlangen, dass sie 
alternativ die eine oder die andere 
dieser Maßnahmen anwendet, 
würde zu einem zumindest teilwei-
sen Verzicht auf eines dieser bei-
den Ziele führen, was sich bei 
Steuerpflichtigen, die wussten 
oder hätten wissen müssen, dass 
sie sich an einer Steuerhinterzie-
hung beteiligten, nicht rechtferti-
gen lässt. 

Die umgekehrte Lösung, die darin 
bestünde, Steuerpflichtige, denen 
das Recht auf Vorsteuerabzug 
versagt wurde, nicht gemäß Art. 
205 MwStSystRL gesamtschuld-
nerisch haftbar machen zu kön-
nen, würde bedeuten, dass nur 
gutgläubig handelnde Steuer-
pflichtige, die für ihre steuerpflich-
tigen Umsätze das Recht auf Vor-
steuerabzug haben, nach diesem 
Artikel als Gesamtschuldner für 
die Entrichtung der Steuer be-
stimmt werden könnten, die nor-
malerweise von einem anderen 
Steuerpflichtigen geschuldet 
werde. Gutgläubig handelnde 
Steuerpflichtige würden demnach 

schlechter behandelt als Steuer-
pflichtige, die wussten oder hätten 
wissen müssen, dass sie an einer 
Steuerhinterziehung beteiligt wa-
ren. 

Schließlich habe, wie die Europäi-
sche Kommission in der mündli-
chen Verhandlung vor dem Ge-
richtshof ausgeführt habe, die 
gesamtschuldnerische Verpflich-
tung des steuerpflichtigen Emp-
fängers einer entgeltlichen Liefe-
rung von Gegenständen zur 
Entrichtung der vom steuerpflichti-
gen Lieferer dieser Gegenstände 
geschuldeten Mehrwertsteuer in 
einer Situation wie der des Aus-
gangsverfahrens keine ungerecht-
fertigte Bereicherung der Finanz-
verwaltung zur Folge.  

Indem die Finanzverwaltung dem 
steuerpflichtigen Empfänger zum 
einen das Recht auf Vorsteuerab-
zug in einer Situation versagt, in 
der er wusste oder hätte wissen 
müssen, dass er an einer Steuer-
hinterziehung beteiligt war, und 
ihn zum anderen als Gesamt-
schuldner für die Entrichtung der 
vom steuerpflichtigen Lieferer ge-
schuldeten Mehrwertsteuer be-
stimmt, beschränke sie sich näm-
lich darauf, Maßnahmen zu 
ergreifen, die es ihr ermöglichen 
können, die Zahlung der verschie-
denen ihr von beiden Steuerpflich-
tigen geschuldeten Mehrwertsteu-
erbeträge zu erhalten. 

Nach alledem sei auf die Vorlage-
frage zu antworten, dass Art. 205 
MwStSystRL im Licht des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit 
dahin auszulegen ist, dass er ei-
ner nationalen Praxis nicht entge-
genstehe, nach der dem steuer-
pflichtigen Empfänger einer 
entgeltlichen Lieferung von Ge-
genständen eine gesamtschuldne-
rische Verpflichtung zur Entrich-
tung der vom Lieferer dieser 

Gegenstände geschuldeten Mehr-
wertsteuer auferlegt wird, obwohl 
dem Empfänger dieser Lieferung 
von Gegenständen das Recht auf 
Abzug der geschuldeten oder ent-
richteten Vorsteuer mit der Be-
gründung versagt wurde, dass er 
wusste oder hätte wissen müssen, 
dass er an einer Mehrwertsteuer-
hinterziehung beteiligt war. 

Bitte beachten Sie:  
Der EuGH bleibt bei seiner strik-
ten Auffassung, dass beim Vorlie-
gen einer Steuerhinterziehung im 
Umfeld des nicht gutgläubigen 
Steuerpflichtigen je nach Mitglied-
staat unterschiedliche Sanktionen 
möglich und zulässig bzw. verhält-
nismäßig seien. Im Streitfall aus 
der Tschechischen Republik be-
deutete dies, dass der Steuer-
pflichtige als Leistungsempfänger 
auf der einen Seite als Haftender 
für die angefallene Umsatzsteuer 
in Anspruch genommen und ihm 
zudem noch der Vorsteuerabzug 
aus der Lieferung versagt werden 
konnte.  

 

Steuerfreie Universalpost-
dienstleistungen 
EuGH, Urt. v. 19. Juni 2025 – Rs. 
C-785/23 – Bulgarian posts 

In der vorliegenden Rechtssache 
geht es um ein Vorabentschei-
dungsersuchen des Obersten Ver-
waltungsgerichts in Bulgarien. 
Hier geht es um die Reichweite 
der Steuerbefreiung von Post-Uni-
versaldienstleistungen nach Art. 
132 Abs. 1 Buchst. a MwStSyst-
RL.   

Sachverhalt 

Der Streit besteht zwischen der 
bulgarischen Steuerverwaltung 
und „Bulgarian posts“, einem An-
bieter von Universalpostdiensten, 
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über die Mehrwertsteuerbefreiung 
für bestimmte Postdienstleistun-
gen. Dabei war auch die Frage zu 
klären, ob Dienstleistungen der 
Posteinrichtungen einzelvertrag-
lich ausgehandelt und mit indivi-
duellen Preisen ausgestaltet wer-
den können.  

Die Steuerverwaltung argumen-
tiert, dass einige der erbrachten 
Dienstleistungen keine Universal-
postdienste seien und daher nicht 
steuerbefreit sein könnten. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

In Frage kommende Unternehmen 
könnten nur solche sein (öffentli-
che oder private), die sich ver-
pflichtet hätten, in einem Mitglied-
staat den Universalpostdienst, wie 
er in Art. 3 der Richtlinie 97/67 de-
finiert sei, zur Gänze oder zum 
Teil zu gewährleisten. Aus Art. 
132 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL 
könne jedoch nicht abgeleitet wer-
den, dass alle von öffentlichen 
Posteinrichtungen erbrachten 
Dienstleistungen, die nicht aus-
drücklich vom Anwendungsbe-
reich dieser Bestimmung ausge-
schlossen sind, unabhängig von 
ihrem Wesen von der Steuer be-
freit seien. Art. 3 Abs. 1 der Richt-
linie 97/67 definiere den Univer-
salpostdienst als ein Angebot von 
ständig flächendeckend postali-
schen Dienstleistungen einer be-
stimmten Qualität zu tragbaren 
Preisen für alle Nutzer. 

Da sich Art. 3 Abs. 3 und 4 der 
Richtlinie 97/67 jedoch darauf be-
schränke, eine Liste von Diensten 
aufzustellen, die mindestens zum 
Universalpostdienst gehören müs-
sen, und die Mitgliedstaaten folg-
lich den Umfang dieses Dienstes 
auf weitere Dienstleistungen aus-
dehnen können, allerdings mit 
Ausnahme gemäß Art. 3 Abs. 5 

dieser Richtlinie von Postpaketen 
mit einem Gewicht von über 20 
kg, sei nur die Definition des Be-
griffs des „Universalpostdiensts“ in 
Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 97/96 
als maßgeblich für die Feststel-
lung anzusehen, ob eine Dienst-
leistung unter die in Art. 132 Abs. 
1 Buchst. a MwStSystRL vorgese-
hene Steuerbefreiung fallen kann. 

Der Universalpostdienst erlaube 
zwar, individuelle Preisvereinba-
rungen mit den Nutzern zu treffen. 
Dies bedeute jedoch nicht, dass 
Leistungen, deren Erbringungsbe-
dingungen, einschließlich der Ta-
rifbedingungen, ausgehandelt 
werden und die folglich nicht mit 
denen identisch sind, die jedem 
Nutzer unter vergleichbaren Vo-
raussetzungen angeboten wer-
den, als unter diesen Dienst fal-
lend anzusehen sind.  

Der EuGH kommt zu dem 
Schluss, dass Dienstleistungen, 
die den besonderen Bedürfnissen 
der Nutzer dienen und nicht allen 
Nutzern angeboten werden, nicht 
von der Mehrwertsteuer befreit 
sind, wenn sie zu anderen Bedin-
gungen als den genehmigten er-
bracht werden. 

Bitte beachten Sie: 
Das Urteil stellt klar, dass die 
Mehrwertsteuerbefreiung für Post-
dienste nur für solche gilt, die im 
Rahmen des Universalpostdiens-
tes erbracht werden und den all-
gemeinen Bedürfnissen der Be-
völkerung dienen. Individuell 
ausgehandelte Dienstleistungen, 
die spezielle Bedürfnisse erfüllen, 
seien von der Befreiung ausge-
schlossen, wenn sie nicht unter 
den genehmigten Bedingungen 
angeboten würden. 

 

Steuerbefreiung von Kostentei-
lungsgemeinschaften 
EuGH, Schlussanträge der Gene-
ralanwältin vom 10. Juli 2025 in 
den verbundenen Rechtssachen 
Agrupació de Neteja Sanitària 
(C‑379/24) und Educat Serveis 
Auxiliars (C‑380/24) 

Die beiden vorliegenden Vor-
abentscheidungsersuchen betref-
fen die Steuerbefreiung von soge-
nannten Kostenteilungsgemein-
schaften im Mehrwertsteuerrecht, 
die in Art. 132 Abs. 1 Buchst. f 
MwStSystRL geregelt sind. Das 
Unionsrecht befreit Leistungen ei-
nes Zusammenschlusses an 
seine Mitglieder, wenn dieser le-
diglich die genauen Kosten dieser 
Leistungen auf seine Mitglieder 
umlegt. Allerdings steht die Steu-
erbefreiung unter dem Vorbehalt, 
dass „diese Befreiung nicht zu ei-
ner Wettbewerbsverzerrung führt“. 
Zu dem letztgenannten Merkmal 
nahm der Generalanwalt jetzt 
Stellung.   

Sachverhalt 

Die vorliegenden Kostenteilungs-
gemeinschaften Agrupació de 
Neteja Sanitària und Educat Ser-
veis Auxiliars wurden gegründet, 
um eine gemeinsame Infrastruktur 
für die Leistungen umfassender 
Reinigungsdienste in Krankenhäu-
sern und Bildungseinrichtungen 
zu schaffen. Beide Klägerinnen 
beauftragten jeweils externe Un-
ternehmen mit der Verwaltung des 
Reinigungspersonals. Auf dieser 
Grundlage wiesen diese Dritten 
dem Personal die Räumlichkeiten 
und Aufgaben zu, wählten das 
Personal aus, erstellten die Ge-
haltsabrechnungen, kümmerten 
sich um Zwischenfälle (einschließ-
lich der Intervention und Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen), 
sorgten für eine angemessene 
Ausbildung gemäß den 
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gesetzlichen Vorschriften und lie-
ferten Material. Die beiden Ver-
träge begründen die Vergabe die-
ser Tätigkeit an die Dritten damit, 
dass diese Dritten über die Erfah-
rung, das Wissen und die Res-
sourcen verfügen, die erforderlich 
seien, um die von beiden Kläge-
rinnen für ihre Mitglieder zu erbrin-
genden Reinigungsdienstleistun-
gen zu verwalten. Die spanische 
Finanzverwaltung verweigerte die 
Steuerbefreiung, da die Dienst-
leistungen nicht direkt von den 
Gemeinschaften erbracht wurden 
und nicht ausschließlich mit den 
steuerbefreiten Tätigkeiten ver-
bunden seien, was zu Wettbe-
werbsverzerrungen führen könnte. 
Die Klägerinnen klagten gegen 
diese Entscheidung, und das Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña legte dem Gerichtshof Fra-
gen zur Auslegung der MwStSyst-
RL vor. 

Rechtliche Würdigung 

Die Generalanwältin meinte, dass 
die Dienstleistungen der Gemein-
schaften für die steuerbefreiten 
Tätigkeiten ihrer Mitglieder erfor-
derlich seien, auch wenn sie nicht 
direkt von den Gemeinschaften 
erbracht werden. Die MwStSystRL 
verlange keinen unmittelbaren Zu-
sammenhang mit einem konkre-
ten Umsatz, sondern einen gewis-
sen Zusammenhang mit der 
steuerbefreiten Tätigkeit. 

Die Steuerbefreiung solle kleinere 
Unternehmen gegenüber größe-
ren Konkurrenten nicht benachtei-
ligen. Die Befreiung sei gerecht-
fertigt, wenn sie den 
Wettbewerbsnachteil kleinerer Un-
ternehmen ausgleiche, die über 
keine eigenen Ressourcen für sol-
che Dienstleistungen verfügten. 
Eine Wettbewerbsverzerrung liege 
nicht vor, wenn die Dienstleistun-
gen üblicherweise im Rahmen der 

steuerfreien Tätigkeiten erbracht 
würden. 

Zweckwidrige Anwendung der 
Steuerbefreiung: Die Generalan-
wältin betont, dass die Steuerbe-
freiung nicht zweckwidrig ange-
wendet werden dürfe. Indizien für 
eine zweckwidrige Anwendung 
könnten sein, dass der Zusam-
menschluss die Dienstleistungen 
in erheblichem Umfang an Nicht-
mitglieder oder keine eigens auf 
die Bedürfnisse der Mitglieder zu-
geschnittenen Dienstleistungen 
erbringe. 

Bitte beachten Sie:  
Das Unionsrecht in Art. 132 Abs. 
1 Buchst. f MwStSystRL ist erst 
durch die Einfügung des § 4 Nr. 
29 UStG zum 1. Januar 2020 voll-
ständig in deutsches Recht umge-
setzt worden (bis dahin nur teil-
weise durch § 4 Nr. 14 Buchst. d 
UStG). Der EuGH hatte insoweit 
nämlich entschieden, dass die 
frühere Umsetzung in § 4 Nr. 14 
UStG zu eng war und eine direkte 
Berufung auf Art. 132 Abs. 1 
Buchst. f MwStSystRL zugelassen 
(EuGH-Urteil vom 21. September 
2017, C-616/15). 

Mit der Vorschrift wollte der Uni-
onsgesetzgeber für nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigte Unter-
nehmer die Möglichkeit schaffen, 
Eingangsleistungen zu beziehen, 
die nicht mit Umsatzsteuer belas-
tet sind. Damit soll ein Outsour-
cing wirtschaftlich der Erbringung 
entsprechender Leistungen im ei-
genen Unternehmensverbund 
gleichgestellt und insoweit eine 
Wettbewerbsverzerrung beseitigt 
werden (unternehmensinterne 
Leistungserbringung). Umsätze, 
die nicht dem Gemeinwohl die-
nen, wie Bank- und Versiche-
rungsumsätze sollen allerdings 
nicht unter § 4 Nr. 29 UStG fallen 
(vgl. EuGH-Urteil vom 21. Sep-
tember 2017 C-326/15). 

Nach § 4 Nr. 29 UStG werden in-
ländische Gemeinschaften mit 
sonstigen Leistungen umsatzsteu-
erfrei gestellt, die sie auf Selbst-
kostenbasis ohne Wettbewerbs-
verzerrung an Mitglieder 
erbringen, die das/die Mitglied/er 
entweder zur Durchführung nicht 
umsatzsteuerbarer oder dem Ge-
meinwohl dienender umsatzsteu-
erfreier Leistungen verwenden. 
Dem Zusammenschluss steht auf 
der Eingangsseite insoweit kein 
Vorsteuerabzug zu. Dies hat zur 
Folge, dass die Umsatzsteuer auf 
der Eingangsseite Aufwand dar-
stellt, den der Zusammenschluss 
seinen Mitgliedern anteilsmäßig 
weiterbelasten kann. Wirtschaft-
lich tragen damit die Mitglieder 
des Zusammenschlusses die Ko-
sten. Die Anwendung der Befrei-
ungsvorschrift ist – anders als im 
EU-Recht – auf Personenzusam-
menschlüsse im Inland be-
schränkt, deren Mitglieder eben-
falls im Inland ansässig sein 
müssen.   

Der BFH hat mit Beschluss vom 4. 
September 2024, XI R 37/21, wei-
tere Ausführungen zur Auslegung 
der Tatbestandsmerkmale des § 4 
Nr. 29 UStG im Zusammenhang 
mit einer aus Ärzten bestehenden 
Praxisgemeinschaft gemacht. Da-
bei stellte er fest, dass die streiti-
gen Reinigungsleistungen auch 
unmittelbar für Zwecke der Aus-
übung der steuerfreien Tätigkeiten 
(Heilbehandlungen) erbracht wor-
den seien.  

 

NEUES VOM BFH 

Keine Berichtigung der Bemes-
sungsgrundlage bei Insolvenz 
der "Zahlstelle" 
BFH, Urteil vom 30. April 2025, XI 
R 15/22 

Das BFH-Urteil betrifft die Voraus-
setzungen für die Minderung der 
Bemessungsgrundlage wegen 
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Uneinbringlichkeit einer Forde-
rung. 

Sachverhalt 

Der Kläger, Betreiber einer Apo-
theke, hatte im Jahr 2020 umsatz-
steuerpflichtige Lieferungen von 
Arznei- und Heilmitteln an gesetz-
liche Krankenkassen erbracht. Er 
berechnete die Umsatzsteuer 
nach vereinbarten Entgelten. Die 
Abrechnung dieser Lieferungen 
erfolgte über die X GmbH, ein Re-
chenzentrum, das als Zahlstelle 
fungierte. Die Zahlungen der 
Krankenkassen wurden vom Re-
chenzentrum vereinnahmt, jedoch 
aufgrund eines Insolvenzverfah-
rens nicht an den Kläger weiterge-
leitet. Der Kläger beantragte eine 
Berichtigung der Umsatzsteuer, 
da er die Zahlungen nicht erhalten 
habe. Das Finanzgericht wies die 
Klage ab, da die Zahlungen an 
das Rechenzentrum als Erfüllung 
der Entgeltforderung des Klägers 
galten. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Der BFH stellte fest, dass das Re-
chenzentrum als Zahlstelle des 
Klägers fungierte und die Zahlun-
gen der Krankenkassen als Erfül-
lung der Entgeltforderung des Klä-
gers galten. Zivilrechtlich sei damit 
die Forderung des Klägers mit der 
Zahlung an das Rechenzentrum 
erloschen. 

Umsatzsteuerrechtlich habe der 
Kläger den von den Leistungs-
empfängern an das Rechenzent-
rum als Zahlstelle entrichteten Be-
trag für die von ihm erbrachten 
Leistungen „erhalten“ (vgl. BFH-
Urteil vom 12.02.2015, V R 
38/13). Eine Uneinbringlichkeit 
des Entgelts scheide demnach 
aus. Der Kläger müsse sich zu-
rechnen lassen, dass er das Re-
chenzentrum mit dem 

Forderungseinzug beauftragt 
hatte und die Krankenkassen in 
der Folge die geschuldeten Kauf-
preise an das Rechenzentrum mit 
befreiender Wirkung bewirkt ha-
ben. 

Der insolvenzbedingte Zahlungs-
ausfall, das heißt die Nichtweiter-
leitung der für den Kläger verein-
nahmten Zahlungen an ihn, 
betreffe das Rechtsverhältnis zwi-
schen ihm und dem Rechenzen-
trum. Einbehalte oder Zahlungs-
ausfälle in jenem gesondert zu be-
trachtenden Rechtsverhältnis 
könnten die Bemessungsgrund-
lage für die Lieferungen des Klä-
gers an die Krankenkassen nicht 
berühren.   

Auch unionsrechtlich komme es 
insoweit darauf an, ob der Leis-
tende das Entgelt erhalten habe. 
Dies sei im Streitfall zu bejahen. 
Die Krankenkassen hätten das 
Entgelt auf Geheiß des Klägers in 
voller Höhe an das Rechenzen-
trum gezahlt.  

Bitte beachten Sie: 
Grundsätzlich vermindert sich die 
Umsatzsteuerschuld eines Unter-
nehmers, der nach vereinbarten 
Entgelten (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a UStG, „Sollbesteue-
rung“) versteuert, soweit das Ent-
gelt uneinbringlich ist, nach § 17 
UStG. Das Urteil verdeutlicht aller-
dings, dass die Insolvenz der 
Zahlstelle keine Berichtigung der 
Bemessungsgrundlage rechtfer-
tigt, da die Zahlungen als verein-
nahmt gelten. Der Kläger muss 
sich die Zahlungen an das Re-
chenzentrum zurechnen lassen. 

 

 

 

 

NEUES VOM BMF 

Änderungen durch das BEG IV 
und das JStG 2024 
BMF, Schreiben vom 8. Juli 2025 
- III C 2 - S 7295/00005/003/080 

Das BMF weist in seinem Schrei-
ben vom 8. Juli 2025 auf folgende 
gesetzliche Änderungen hin:  

Mit dem Vierten Bürokratieent-
lastungsgesetz (BEG IV) sei un-
ter anderem folgende Änderung 
im UStG beschlossen worden: 

Die Aufbewahrungsfrist für Rech-
nungen nach § 14b Absatz 1 Satz 
1 UStG wurde von zehn auf acht 
Jahre verkürzt. 

„Die Verkürzung der Aufbewah-
rungsfristen gilt regulär für alle 
Rechnungen, deren Aufbewah-
rungsfrist am 31. Dezember 2024 
noch nicht abgelaufen ist. Mithin 
brauchen nach der neuen Rechts-
lage regelmäßig Rechnungen 
nicht mehr aufbewahrt zu werden, 
die vor dem 1.Januar 2017 (Be-
ginn der Aufbewahrungsfrist nach 
§ 14b Absatz 1 Satz 3 UStG in 
diesen Fällen: 31. Dezember 2015 
bzw. 31. Dezember 2016) ausge-
stellt worden sind. Bei Kreditinsti-
tuten, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierinstituten gilt dies 
allerdings erst für Rechnungen, 
deren Aufbewahrungsfrist am 1. 
Januar 2026 noch nicht abgelau-
fen ist.  

Korrespondierend zur Verkürzung 
der Aufbewahrungsfrist nach 
§ 14b Absatz 1 UStG wurde auch 
§ 26a Absatz 2 Nummer2 UStG 
angepasst. Die obigen Ausführun-
gen gelten analog für die Beurtei-
lung der Tatbestandsmerkmale für 
das Vorliegen einer Ordnungswi-
drigkeit nach § 26a Absatz 2 
Nummer 2 UStG. 
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Nach § 14b Absatz 1 Satz 3 UStG 
in Verbindung mit § 147 Absatz 3 
Satz 5 AO läuft die Aufbewah-
rungsfrist jedoch nicht ab, soweit 
und solange die Unterlagen für 
Steuern von Bedeutung sind, für 
welche die Festsetzungsfrist noch 
nicht abgelaufen ist. Dies betrifft 
auch Rechnungen, die für eine 
Vorsteuerberichtigung nach § 15a 
UStG in Grundstücksfällen rele-
vant sind.  

In derartigen Fällen endet die Auf-
bewahrungsfrist erst, wenn die 
Festsetzungsfrist für das letzte 
Jahr des zehnjährigen Berichti-
gungszeitraums nach § 15a Ab-
satz 1 Satz 2 UStG abgelaufen ist. 

Die Aufbewahrungsfristen für um-
satzsteuerliche Aufzeichnungen 
(z. B. nach § 22 Absatz 1 UStG 
oder § 22f Absatz 1 bis 4 UStG) 
wurden nicht verkürzt; sie sind 
weiterhin zehn Jahre aufzubewah-
ren.“ 

 

Mit dem Jahressteuergesetz 
2024 (JStG 2024) sei unter ande-
rem folgende Änderung im UStG 
beschlossen worden: 

Gutschriften an einen Nichtunter-
nehmer oder an einen Unterneh-
mer, der die Lieferung oder sons-
tige Leistung nicht tatsächlich 
ausgeführt hat, können (wieder) 
unter § 14c Absatz 2 UStG fallen. 

„Durch die Neufassung von § 14c 
Absatz 2 Satz 2 UStG wird gere-
gelt, dass eine Person zu Unrecht 
ausgewiesene Umsatzsteuer auch 
dann schulden kann, wenn der 
Steuerausweis in einer Gutschrift 
an eine nicht unternehmerisch tä-
tige Person erfolgt. Die Regelung 
in der neuen Nummer 1 entspricht 
der bisherigen Rechtslage. In 
Nummer 2 wird neu der Sachver-
halt geregelt, dass der 

unberechtigte Steuerausweis in 
einer Gutschrift erfolgt.  

Nunmehr schuldet jemand auch 
dann den ausgewiesenen Steuer-
betrag, wenn er einem nach einer 
vorherigen Vereinbarung erstell-
ten, als Gutschrift verwendeten 
Dokument mit gesondertem Steu-
erausweis nicht unverzüglich wi-
derspricht, obwohl er nicht Unter-
nehmer ist oder eine Lieferung 
oder sonstige Leistung nicht aus-
führt. Erfolgt der Steuerausweis in 
einer Gutschrift an einen Unter-
nehmer für eine Leistung, zu der 
dieser nicht zum Steuerausweis 
berechtigt ist (z. B. beim Verkauf 
eines Wirtschaftsguts außerhalb 
seines Unternehmens), schuldet 
er die Steuer bereits nach § 14c 
Absatz 2 Satz 1 UStG. 

Da eine Gutschrift, die nicht über 
die Leistung eines Unternehmers 
ausgestellt ist, nach dem BFH-Ur-
teil vom 27. November 2019 – V R 
23/19 (V R 62/17) einer Rechnung 
nicht gleichsteht, fielen derartige 
Sachverhalte nicht unter § 14c 
Absatz 2 UStG a. F. Nach der Ge-
setzesänderung ist das Urteil in-
soweit für ab dem 6. Dezember 
2024 (Tag nach Verkündigung 
des JStG 2024) verwirklichte 
Sachverhalte nicht mehr anzu-
wenden.“ 

Mit dem BMF-Schreiben vom 8. 
Juli 2025 sind auch die entspre-
chenden Textpassagen im UStAE 
geändert worden (u.a. Abschn. 
14.3, 15.1 UStAE).  

 

E-Rechnung – geplantes natio-
nales Meldesystem (Plattform) 

Das BMF hatte am 7. Mai 2025 
die Vertreter der Spitzenverbände 
der gewerblichen Wirtschaft sowie 
Vertreter weiterer Verbände zu ei-
nem Workshop eingeladen, um 

die aus Sicht der Wirtschaft zen-
tralen Anforderungen, spezifi-
schen Bedarfe sowie Chancen 
und Herausforderungen im Kon-
text des geplanten Meldesystems 
aufzunehmen und diese gezielt in 
die weitere Ausgestaltung des 
Feinkonzepts einfließen zu las-
sen.  

Der Start des nationalen Melde-
systems für inländische Leistun-
gen im B2B-Bereich soll frühes-
tens gleichzeitig mit dem Start des 
EU-weiten Meldesystems für 
grenzüberschreitende Leistungen 
ab 1. Juli 2030 erfolgen, welches 
Teil des MwSt-Pakets VAT in the 
Digital Age („ViDA“) ist. Die Spit-
zenverbände der gewerblichen 
Wirtschaft haben die im Workshop 
diskutierten, wichtigsten Themen 
der Wirtschaft dem BMF im Nach-
gang schriftlich vorgetragen. 

Nach Ansicht der Verbände benö-
tigen die Unternehmen einen Vor-
lauf von mindestens zwei Jah-
ren nach Bekanntgabe der 
rechtlichen und technischen Vo-
raussetzungen zur Übermittlung 
der E-Rechnungen im Rahmen 
der künftigen Meldepflicht. 

Bei der Etablierung einer staatli-
chen und/oder privatwirtschaftli-
chen E-Rechnungsplattform 
sollte bedacht werden, dass die 
Übertragung von bestimmten 
Funktionen und Aufgaben auf 
diese Stelle als datenschutz- und 
aufsichtsrechtliche Ausgliederung 
qualifiziert werden könnte und 
sich daraus verschiedene Folge-
fragen und -wirkungen ergeben. 

Für die Akzeptanz der E-Rech-
nung und des Meldesystems 
durch die Breite der Wirtschaft sei 
eine staatliche Plattform zur kos-
tenlosen Erstellung, Validierung 
und Übermittlung der E-Rechnung 
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notwendig, die später auch die 
Meldung übernimmt.  

Die Anforderungen an eine Zerti-
fizierung als Plattform sollten 
einfach und praxisnah sein, um ei-
nen breiten Marktzugang der Ser-
viceprovider sowie der als eigen-
ständige Provider teilnehmenden 
Unternehmen zu ermöglichen. 
Gleiches gelte für die Registrie-
rungskriterien der Unternehmen 
auf einer Plattform.  

Gemäß der ViDA-Richtlinie kön-
nen die Mitgliedstaaten gestatten, 
neben der E-Rechnungsnorm EN 
16931 und der Liste von Syntaxen 
gemäß der Richtlinie 2014/55/EU 
auch andere Datenformate zur 
Übermittlung der nationalen Mel-
dedaten zuzulassen, sofern die 
anderen Datenformate die In-
teroperabilität mit der EU-Norm 
gewährleisten. Das nationale Kri-
terium der Interoperabilität ande-
rer Datenformate mit der EU-
Norm sollte auch für die europäi-
sche Meldung gelten.  

Die Einführung einer sogenannten 
Erwerbsmeldung auf EU- wie 
auch auf nationaler Ebene wird 
kritisch beurteilt. 

Die grundsätzliche Ausrichtung 
des nationalen Meldesystems an 
der ViDA-Richtlinie mit dem Ziel, 
nur ein Meldesystem für alle inlän-
dischen und innergemeinschaftli-
chen Umsätze zu schaffen, ver-
einfacht für die Unternehmen die 
Etablierung der neuen Prozesse 
und Systeme. Dennoch sollte der 
Datenumfang und die Datentiefe 
für das nationale Meldesystem un-
ter der Maßgabe des Bürokratie-
abbaus beschränkt werden.  

Die Einführung eines Meldesys-
tems sollte dringend mit Maßnah-
men zum Bürokratieabbau ver-
bunden werden, die zu spürbaren 

Erleichterungen für die Unterneh-
men führen. 

 

 

Jetzt reinhören: Umsatzsteuer-
Podcast „VAT to go“ – Folge 9 - 
Umsatzsteuer bei Schadener-
satzzahlungen 

Ob und wann bei Schadenersatz-
zahlungen Umsatzsteuer anfällt, 
ist oft ein strittiges Thema. Das 
zeigen zahlreiche Urteile verschie-
dener Gerichte zu diesem Sach-
verhalt. In der aktuellen Folge des 
„VAT to go“-Podcasts erörtern Ka-
thrin Feil, Head of Indirect Tax bei 
KPMG, und Rainer Weymüller, 
ehemaliger Vorsitzender Richter 
am Finanzgericht München und 
Umsatzsteuer-Experte, wie die 
Gerichte ihre Urteile begründen, 
welche Regelungen es im Um-
satzsteuer-Anwendungserlass 
(UStAE) gibt und was die Defini-
tion von „Leistungsaustausch“ mit 
der Entscheidung zu tun hat, ob 
bei Schadenersatzzahlungen Um-
satzsteuer fällig wird oder nicht. 
Jetzt anhören: VAT to go – der 
Umsatzsteuer-Podcast: Folge 9 
- Umsatzsteuer bei Schadener-
satzzahlungen – wann fällt sie 
an? - KPMG on air | Podcast on 
Spotify 

 

 

 

 

AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Die nachfolgenden und weitere 
Beiträge finden Sie hier. 

11 Jun – Nigeria: E-invoicing ex-
pected to begin in July 2025 

10 Jun – Poland: Additional guid-
ance on e-invoicing system 

20 May – Czech Republic: Draft 
guidance on calculating floor area 
for VAT purposes 

19 May – Oman: Proposed e-in-
voicing implementation from third 
quarter of 2026 

15 May – Albania: Tax authorities 
enforcing nonresident VAT digital 
services rules 

13 May – Denmark: VAT-regis-
tered entities subject to new digital 
bookkeeping requirements as of 
January 1, 2026 

12 May – Philippines: Guidance 
on application of VAT on cross-
border digital services rules 

9 May – Chile: Guidance on new 
VAT marketplace rules and low-
value goods  

 

VERANSTALTUNGEN 

Grundlagen der Umsatzsteuer 

Bringen Sie Ihr Wissen zur Um-
satzsteuer auf den neusten Stand 
– mit unserer dreiteiligen Schu-
lungsreihe „Grundlagen der Um-
satzsteuer“ – praxisnah und an-
schaulich.  

Mit unseren Expert:innen Micha-
ela Neumeyer, Bastian Liegmann 
und Christian Wotjak lernen Sie 
die Funktionsweise des Umsatz-
steuersystems und die Bedeutung 

https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
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von Grundbegriffen wie „Steuer-
barkeit“ und „Steuerpflicht“ ken-
nen, vertiefen Ihre Kenntnisse zur 
Umsatzsteuer im internationalen 
Warenverkehr und behandeln wei-
tere umsatzsteuerliche Aspekte, 
wie die Einordnung sonstiger Leis-
tungen und das Recht auf Vor-
steuerabzug sowie die korrekte 
Rechnungsstellung.  

Jetzt anmelden und zeit- und orts-
unabhängig als Webcast-on-De-
mand anschauen – im Paket mit 
allen drei Teilen oder einzeln hier 
buchbar. 

 

 

https://atlas.kpmg.com/de/de/tax-direct-services/wissensvertiefung/details2/schulungsreihe-grundlagen-und-praxisf%C3%A4lle-der-umsatzsteuer
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Internationales Netzwerk  
von KPMG  
Auf der Website von KPMG In-
ternational** finden Sie frei zu-
gänglich viele wichtige Hin-
weise zum Umsatzsteuerrecht 
im In- und Ausland. Insbeson-
dere können Sie den Tax-
NewsFlash Indirect Tax und 
den TaxNewsFlash Trade & 
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sen Themen News aus aller 
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nal keine Dienstleistungen für Mandanten er-
bringt. 

 
 
 
 

mailto:obuttenhauser@kpmg.com
mailto:cjuenger@kpmg.com
https://kpmg.com/de/de/home/media/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-vat-news.html
https://kpmg.com/de/de/home/media/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-trade-customs-news.html
mailto:kfeil@kpmg.com
mailto:lindabarth@kpmg.com
mailto:gjanott@kpmg.com
mailto:wrodewald@kpmg.com
mailto:kschuck@kpmg.com
mailto:gdzieyk@kpmg.com
mailto:amueller@kpmg.com
mailto:pschalk@kpmg.com
mailto:cwotjak@kpmg.com
mailto:kfeil@kpmg.com
mailto:murso@kpmg.com
mailto:jonathanesser@kpmg.com
mailto:obuttenhauser@kpmg.com
mailto:sboehler@kpmg.com
mailto:nsattler@kpmg.com
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/global-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-trade-customs.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-trade-customs.html
https://home.kpmg/de/de/home/services/tax/indirect-tax-services.html
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true

	Kontakte

